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Sehr geehrte Eltern, 

 

nun ist die Schule doch bis einschließlich 19.04.2020 geschlossen. 

Das sind sehr ungewöhnliche Umstände, die leider auch ungewöhnliche Maßnahmen 

erfordern. 

Die  Lehrer/-innen haben mit Ihnen ausgemacht, dass Sie Unterrichtsmaterialien in der Schule 

abholen können und Sie haben einen Arbeitsplan für die Kinder bekommen. Diese Arbeiten 

können die Kinder gut zuhause erledigen. Zusätzlich arbeiten wir daran, Ihnen online-

Lernmaterialien zur Verfügung stellen zu können. Dies allerdings kann noch ein paar Tage 

dauern. Wir sind aber dran, um dieses Vorhaben möglichst schnell umsetzen zu können. 

 

Die Schule hat für eine „Notgruppe“ geöffnet:  

 

Für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Infrastrukturen arbeiten, ist eine 

Notfallbetreuung in ihrer üblichen Schule oder Kinderbetreuungseinrichtung 

gewährleistet. Dies gilt nur, wenn beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise der 

oder die Alleinerziehende in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind und selbst 

keine andere Betreuung sicherstellen können. 

Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere Gesundheitsversorgung, die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der 

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 

(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderung und stationäre Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, Zentrale Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung sowie die 

Lebensmittelversorgung. 

 



Voraussetzungen für eine Notbetreuung sind: 

• Beide Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende arbeiten in einem der 

genannten Bereiche.   

• Die Kinder weisen keine Krankheitssymptome auf. 

• Die Kinder stehen nicht in Kontakt zu infizierten Personen beziehungsweise seit 

dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und die Kinder 

keine Krankheitssymptome aufweisen. 

• Die Kinder haben sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert 

Koch-Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist, beziehungsweise 14 

Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und die Kinder keine 

Krankheitssymptome zeigen. 

Betroffene Eltern sollen sich vorab am Montag, 16. März, mit der jeweiligen 

Einrichtung in Verbindung setzen und die beigefügte Erklärung ausgefüllt und 

unterschrieben in die Schule oder Kindertageseinrichtung mitbringen. 

  

Weiterhin möchte ich Ihnen die eventuelle Angst wegen der Übertrittsregelung nehmen. Den 

Kindern soll kein Schaden entstehen. Entweder bekommen wir noch Anweisungen, wie 

damit umgegangen werden soll oder die Schule beschließt eine gültige Regelung, die die 

Kinder nicht benachteiligen wird. 

 

 

Ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihr Verständnis danken und hoffe, dass wir alle die 

nächsten Wochen gut überstehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bettina Sonnwald 

Rektorin GS St. Johannis 


